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Der schweizerische Republikaner

herausgegeben

vonEscherundUsteri.
Mitgliedern der gestzgcbexden Rathe der helvetischen Republik.

Hundert sechs und neunzigstes Stük.
Viertes Quartal.

Luzern, Mittwochs den 24. October 1798.

Gesezgebnng.
Grosser Rath, l6. October.

(Fortsetzung.)
Das Gutachten über die Feodalrechte wird zum

zweitenmal verlesen.
Capani uàgt darauf an, daß wegen der Wich?

tigkeit dieses Gegenstandes man niemals zum Abstim-
men gehe, ehe alle Mitglieder, welche eingeschrieben
find, wenigstens einmal darüber gesprochen haben.
E rlacher sodert Tagesordnung. Cartier folgt, in
der Hofnung, daß die Versammlung sicher nie das
Abstimmen erkennen werde, ehe alle eingeschriebnen
Mitglieder das Wort erhalten haben, und dadurch der
Gegenstand von allen Seiten hinlänglich beleuchtet
wurde. Secretan folgt Capanis Autrag, und
dehnt denselben noch dahin aus, daß man überhaupt
nicht abstimme, so lange ein Mitglied noch das Wort
sodert. Der Präsident anerkennt die Wichtigkeit
dieses Gegenstandes aber auch die Dringlichkeit der
Zeit und schlägt daher vor, daß kein Mitglied zum
zweitenmal das Wort erhalten könne, so lange Mit-
glieder das Wort begehren, welche noch niemals
gesprochen haben. Koch begehrt Tagesordnung über
alle diese Orduungsmotionen, indem wir ein Regle?
ment haben, welches mcht nur für die unwichtigen
Falle, sondern auch für die wichtigen gelten soll. Man
geht zur Tagesordnung.

Trosch sodert, daß auch die Einleitung des Gut-
achtens in Berachung gezogen werde. Dieser Antrag
wirb aiigcnommen. Trösch behauptet, der 13§ der
Constitutivu könne ans die Grundzinse nicht angewandt
werden, und daher wünscht er, daß derselbe in der
Einleitung nicht angeführt werde. Weber begehrt,
daß die Commisslon vor allem aus eine ausführliche
Erklärung von dem, was Feodallasten sind, gebe, in-
dem nicht das ganze Volk diese Rechte gehörig kenne
H über bemerkt, daß eine ausführliche Erklärung der
Feodalrechte eine sehr weitläufige Arbeit Ware, und

daß diejenigen Gegenden, welche unter diesen Rechten
seufzen, dieselben hinlänglich kennen, und daß vielleicht
dann das Volksblatt eine nähere Entwiklung dieses
Gegenstand geben könne. Wyder folgt Hubern und
begehrt über Webers Antrag die Tagesordnung. Koch
bemerkt, daß ein Volksblatt kein Gesez ist, und daß
er den Antrag Webers dahin bestimme, daß ein neuer
erster § von der Commission vorgeschlagen werde,
welcher nicht eine Erklärung, aber eine BenamsunK
der Feodallasten enthalte. Zimmermann wünscht,
daß diese Benamsung der aufzichebenden Feodallastcit
erst im 22 § des Gutachtens vorkäme, weil sie dort
am schiktichsten stehe rmd dadurch die Berathung dieses
Gegenstaudes nicht aufgeschoben werde. Weber behar-
ret auf seinem Antrag, den er jedoch nach Zimmer-
manns Antrag modisttiren will, weil er glaubt, da
die Commission selbst Schwierigkeiten fühle, diese Ge-
genstande bestimmt anzugeben, so werde beim Volk
noch mehr Mißverständniß hierüber entstehen. H über
beharret auf der Tagesordnung, indem durch zu grosse
Bestimmtheit, die man in diesen Beschluß bringe»
wolle, man denselben eher verwirre. Seeretair
stimmt Huben, bei und glaubt, wenn man ein Ver-
zeichniß dieser Lasten machen wollte, so würde man
unfehlbar einige derselben vergessen, und also dieselben
nicht aufheben, z. B. kannte er ein Feodalrecht, wel-
ches darin bcstuhnd: die Fröschen, welche um das
Schloß herum quakten, schweigen zu machen — wie
wollten wir alles ahnliche citiren? ichl fodere also Ta-
gesordnung. Wyder beharret ebenfalls auf seinem
erste« Autrag.

Koch bezeugt, daß er selbst viele Gegenstände
nun unrer die Feodalrechte zahlen höre, welche er
nie darunter rechnete; zudem erfodre die logische Ord-
nung, daß man vor allem aus bestimme, über wel-
chen Gegenstand mau Gesetze machen wolle, und er
weiß, daß ein grosser Theil des Volkes nicht weiß,
was Feodallasten eigentlich sind und daher begehrt er,
daß die Commission sich mit Entwerfung eines solch



«euen §, der die Feodallasien angeben und jede Arc
derselben durch das Wörtchen und dergleichen
vollstandigr, beschäftige. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Geynoz wünscht, daß im i § das Wort: oder
abgekauft ausgesirichen werde, indem die Bestim-
miulg derEntschadigang hinlänglich sei. Koch glaubt,
diese Schwierigkeit sei sehr überflüssig, weil in diesem
gegenwartigem Fall, abkaufen und entschädigen gleich
bedeutend sind, in dieser Hinsicht will er Geynoz An-
trag folgen, welcher auch mit dem § seibst aug-.nonu
me» wird.

§2. ReLstab bittet, daß man einzig in diesem
§ das Wort klein aussiriche, und also nur gesezt

werde: Alle Zehenden sollen ohne Entschädigung auf-
gehoben werden; er ist überzeugt, daß man nicht im
Stande ist, ein vollständiges Verzeichnis des kleinen
'Zckmdeu ;u machen. W y der will erst 'ein Verzeichnis;
d.s gehenden überhaupt haben. Koch sagt, wenn
w r uns selbst Luftriesen machen, so werden wir frei-
sich nie zu Ende kommen, allein wenn man bei de:»

Wahren istchen bleibt, so ist die Sache leicht, und
d.cch den 3 § sind doch warlich die kleinen Zehenden
sehr deutlich und vollständig angegeben, indem wenn
man bestimmt, was grosse Zehenden sind und erklärt,
daß alles übrige zu dem kleinen Zehenden gehöre,
keine Schwierigkeiten entstehen können. Nellsiab
zieht seinen Antrag zurük und der § wird unveran-
dert angenommen.

Ueber den 3 § fodert Bütler, daß der italien!-
scheu Kantone wegen, auch der Oliven Zehenden zu
dem grossen Zehenden gerechnet werde. Wyder
folgt. Pellegrini will, daß diesem § das Hayde-
korn, Kastanien, Hirs, das schwarze Korn und Nüs-
sen beigefügt werden. Blanchi stimmt Wydern bei.

Wetter wünscht, daß auch das Aemd oder zweite
Heu dem grossen Zehenden beigefügt werde. Ammann
behauptet, daß der Heuzehnöen im Cauton Thurga»
zum kleinen Zehenden gerechnet wurde, und will also,
daß derselbe in solchen Kantonen nicht zum grossen

Zehenden gerechnet werde, wo er bis jezt zum kleinen

gehörte.
Kühn begehrt in einer Ordnungsmotion, daß

jeder Zusaz, der begehrt wird, besonders behandelt
werde. Dieser Antrag wird anzenommmen.

Kost) glaubt, in zweifelhaften Fallen müsse ein
Gegenstand in den grossen Zehenden gerechnet werden,
weil es hiervon abHange, ob die Besitzer derselben,
also besonders Armcnssiftungen u. d. gl. dafür ent-

schädigt werden sollen; aus diesem Grund stimmt er

fur die Beifügung des Olivcnzehenden in diesen 3 §.

Arb folgt, hoft aber, deswegen werden die Nüssen
nicht dazu gerechnet werden. Hammer will diesen
Kornzehcndc» nicht, weil man sonst auch den Levat
unter den grossen Zehenden rechnen mußte. Kochs
Antrag wird angenommen.

Weber begehrt, daß die ?oskaufungsart dieses
Zehenden der Commission zur Borberarhung übergebe»
werde. Schlumps bemerkt, daß da die Oliven an
Bäumen wachsen, hier die Baume, wie bei andern
Zehenden, der Grund und Boden geschazt werden
nmste, und da sich dieses von seibst "versteht, so be-

geyrt er, daß man über Webers Antrag zur Tages-
ordnung gehe. Carrard unrerstuzt Webern, weil
er keine zwekmassige TaMion des Slwenzchenden
kennt und möglich glaubt.' Cartier wünscht zuwis-
sen, ob da, wo Oliven wachsen, nicyts anders wach-
?e» könne, weil, wenn da au..) noch andere Früchte
wachsen/ der Grund und Boden schon ta.rirt ist.

Lüscher fodert Vertagung dieses Gegenstandes, der

nicht hicher, sondern in die Eutschàdigungsark gehöre.
Kühn folgt Lüschern und denkt, man könnte diesen
Gegenstand nach dem jährlichen Ertrag scha'M.
Sch lumps folgt K hn. Der Gegenstand wird der

Commission zugewiesen.
Pozzi fodert, daß Hirs, Haydeksrn und Tür-

kischlor» diesen: K bechesngt werde. Graf bittet,
daß man alle die,« neuen Gegenstände der Commission
zur Vorberachmig zuweise. Ehr ni a n n wünscht, daß
oi Redaktion dieses § geändert und einzig im Allge-
meinen bestinnut ioerde, daß der grosse Zehenden, so

wie er bisher in jedem Kanton gerechnet worden ist,
losgekauft werden müsse.

Der Präsident erklärt, daß man vor allein aus
den Kastanicnzeh.nden nun zu behandeln habe.- Wv-
d e r will die Kastanien beim kleinen Zehenden lassen.

Zimmer mann, als Ordnungàonon, begehrt,
daß der ganze 3 § der Commission zurnkgewiesen wer-
de, weil sich die Versammln.,: sonst in zcitoerder-
bende kleinlichte Berathung einlassen mußte. Cartier
fodert hierüber Tagesordnung, weil die ComnulU»
hinlänglich fur den Staat gesorgt nnd ihre Kenntnisse
zn Herzáhlnug! aller m-glichen grossen Ichenden be-

nuzt habe. Kühn folgt der Tagesordnung, indem
er glaubt, alle Banmfrüchte gehören in den kleine»

Zehenden. Pellegrini umcrstüzt Zimmer-
mann, weil in Italien die Kastanien statt der

Bohnen u. d. gl. die er im 3 K aufgestellt sieht, die-

neu. Gmür folgt Zimmermann, dessen Antrag ange-
nommen wird.

Esch er sagt, da der 4w § das Resultat von Be-

rechnnngen ist, welche der Finanzuinnstec der Eomniil-
ston mitgetheilt hat, nnd also die zwei und ein halber

pr. Ct., welche die Majorität der Commission als Los-

kanfung des Zehenden vorschlagt, keineswegs ans dee

Haft gegriffen sind, so begehre ich das Wort, um d-ess

Berechnungen der Versammlung vorlegen und ihr als»

die Grundsätze anzeigen zu können, welche die Corw

mission bei ihrem Vorschlag leiteten, damit die

sammlung mit Sachkenntniß über den Werth unser»

Vorschlags urtheilen könne.
Secretan widersezt sich dieser Ordnungsmotion,



indem die Commission, wenn sie etwas besonders zu
berichten habe, dasselbe ht ce schriftlich thun können;
daher fodert er Tagesordnung über Eschers Antrag.
Carrard stimmt Secretan bei, indem er versichert
ist,^ daß die Commission keine genauen Berechnungen
einsah und also nur unbestimmt zu Werks gehen konnte.
H über unterstüzt Eschers Antrag, indem es seltsam
ist, wenn ein Mitglied zu? Beleuchtung eines
Gegenstandes einige Thatsachen augeben will, diesel-
bcu zurukzuweisen; denn wenn auch die Berechnungen,
welche der Finanzminister der Commission mittheilte,
noch nickt die schärfste Genauigkeit haben, so sind sie
doch auf Wahrscheinlichkeiten gegründet, und wo man
im Dunkel wandeln muß, ist doch ein Fakelscheiu,
wenn man den vollen Tag nicht haben kan, besser als
die finstre Nacht.

Weber folgt auch, und bedauert daß man sich
über einen solchen Autrag schon so sehr creisre, er
wuuscht sehr über jede» Gegenstand so viel Licht zu
bekommeu aîs mogstch, und denkt, wenn leine ganze
Versammlung über einen so wichtigen Gegenstand zu
entscheiden hat. wie dieser ist, so sollte sie jeden der
ihr Lieht darüber geben will, wenn von ihm Licht zu
erwarten ist, danklmr aufnehmen.

Z i m m e r in a nn folgt ebenfalls, und wünscht daß
Elcher angehört werde, weil bisher für Angabc von
Thatsachen immer das Wort vorzugsweise, und bei
sonders den Koinmissioiisinitzliedern, ertheilt wurde.
Secretan beharret, weil er sehr zweifelt, daß die
Kommission bestimmte Angabe» über die Zchenvcn
habe, und blosse Annäherungen leicht irre führen könn
ten, und wir beim Reglement bleiben sollen, weiches
niemanden, weder Präsidenten noch Mitgliedern von
Kommissionen gestaltet das Wort vorzugsweise zu be
zehren. Wir sollen das Ungeheuer des Fcodalrechls
niederhauen, nicht mit demselben abrechnen wollen;
also neuerdings begehrt er Tagesordnung. Eschcr
zwht seinen Autrag znrük, weil er sieht daß so viele
Echwierigkeiim gemacht werden, um Beleuchtung an-
zunehmen. Guter erneuert Eschers Antrag, und so-
dcrt daß demselben vorzugsweise das Wort gestartet
werde, indem er Host daß die Versammlang nicht
E'lauterungen, die man ihr geben will, aus eine so

unbegreifliche Art zurükstoßen werde! — Er wird leb
haft unterstüzt. Grosser Lä-m. — Carticr begehrt,
injosern die Kommission wichtige Berechnungen vor
zulegen habe, daß stc aufs Bureau zur Untersuchung
für einige Tage gelegt werde. Huber glaubt, es
verstehe sich von selbst, daß wenn Eschcr angehört
Word n se», er alle seine Berechnungen aufs Bureau
legen werde, damit Jedermann dieselben untersuchen
und allenfalls selbst beim Fiuanzminister die Tabellen
einsehen könne, ans welchen diese Angaknn geschöpft
sind. Kühn bedauert daß die Kommission nicht Zeit
genug hatte die genauen Berechnungen abzuwarten/
und sich also mit bloßen Annäherungen begnügen
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mußte: aber in Ermanglung der erstem glaubt er,
seyen leztere erwünscht, und um Vereinigung zu be«

wirken, unterstüzt er CarticrS Antrag. Wydcr folgt
und wünscht daß man die Auskunft annehme, welche
man der Versammlung anbietet. Nuce glaubt man
müsse mit Dank jede Auskunft annehmen,"und erklärt
daß er Eschcrs Motion erneuert hätte, wenn der Prä»
stdcnt es nicht gethan; übrigens glaubt er könne die
Untersuchung der vorzulegenden Berechnung am besten
geschehen wenn Escher sie sogleich mittheile, und dann
zu beliebiger Einsicht aufs Bureau lege, daher macht

ssr nun diesen Antrag bestimmt. Carrard sagt, er
wäre nur etwas lebhaft über diesen Gegenstand gcwe-
se», weil man die vorzulegenden Rechnungen als genau
aufstellen wollte, da sie dieß keineswegs find, übrigens
will er gerne dieselben mittheilen lassen, insofern sie

vollständig mitgetheilt werden. Koch widerftzt sich

der Vertagung dieses Gegenstandes durch die aufs
Bureau Lequng der Berechnungen, und fodert daß
Lscher sogleich angehört werde, und dann diese Be,
rechnungen aufs Bureau gelegt weiden. Dieser leztd
Antrag wird angenommen.

Graf begehrt, daß auch die Minorität ihre Be,
rechnungen vorlege, auf die sie ihren Vorschlag grün,
der. Dieser Antrag wird ebenfalls angenommen.

Escher sagt, innig bedaure ich die Zeit, die

wir verlohren huben, aim zu entscheiden^ ob man mich
einige Augenblicke sprechen lassen wolle oder mcht,
denn viel Zeit wird nicht erfodert, um euch ganz ein-
lach die Grundsätze und Angaben vorzulegen, welche
die Majorität eurer Kommission in ihrem Vorschlag
leiteten. Daß die Zchenden abgeschaft werden müssen,

lehrte unS die Konstitution; daß sie nicht nach ihrem
wahren Werthe loskauflich gemacht werden können,

wußten wir durch unsre Kenntniß der Stimmnng der
Versammlung, und aus dem von uns schon angenom,
menen Finanzplan; daß aber die Particularbesttzcr von
Zchenden, seyen es nun Geistliche oder Armenanstaft

ten, oder wirkliche Privatpersonen, entschädigt wer,
den müssen, liegt in den Grundsätzen der Gerecht!«,,

keit; daß kein Unterschied in der Befreiung solcher

Zeyndpflichtigen, welche ihren Zchenden dem Staat,
und denen welche ihren Zehenden Partikularen schul,

dig sind, gemacht werden kann, war uns einleuchtend;
daß der Staat die Partikularzehendbesitzer »icht ein-
schädigen kann, ohne sich durch eine grosse Schuld,
die er auf sich nehmen müßte, an den Rand des Lcr,
derbens zu stürzen, und so die Sache der Freiheit
in unserm Vaterland in Gefahr zu setzen, schwebte

uns lebhaft .vor Augen; was war also unter diesen

dringenden, sich zum Theil widersprechenden Verhalt-
iiissen zu thun? — -Wir fragten den Finanzmniister,
wie viel Partikularzchendcn sind in Helvetic» er jagt
uns, zu dem Werth von izfachem Jahrsertrag be-

rechnet, sind für 28 und eine halbe Million Sebwei»

zerftanken! Wir fragten weiter, wie viel zchnddares



Land ist in unserem Vaterland«? er sagte uns, für
ungefehr zwölf hundert Millionen Franken; nun rech-
neten wir und fanden, daß wenn alles jchndbare
Land in Helvetien zwei und ein halbes vom Hundert
feines Werthes bezahlen würde, ungefehr die Summe
herauskäme, welche man bedarf, um die Partikular-
zehendbesttzer zum iZfachen Jahrserlrag zu entschädig

gen, und da alle Zehendbaren gleich behandelt, die
Partikularen entschädigt werden müssen, und der
Staat nicht aus sich selbst entschädigen kann, so glaub
ten wir mit gutem Gewissen, nach^ den Grundsätzen
der Billigkeit, Euch, Bürger Repräsentanten, dense,

nigen Vorschlag machen zu dürfen, den ihr im Majo-
rttalsgukachten vor euch seht.

Trösch glaubt, die zu enthebende Entschadigungs-
summe könne nicht so wie Escher jezt vorschlage, ent
hoben werden, sondern müsse auf alle Einwohner Hel-
vetiens, nach Verhältniß ihres Vermögens vertheilt
werden, sonst sey man ungerecht gegen diejenige Volks-
klasse, welch« bis jezt die Staatslasten trage. Car-
tier begehrt daß man noch nicht über Eschers Au-
trag sich berathe, bis man die Grundsätze der Mino-
rikät auch angehört habe. Dieser Antrag wird an-
genommen.

Carrard bezeugt, daß auch er als Minorität
der Kommission, von der Nothwendigkeit der Aufhe
bung der Zehenden ganz überzeugt sey, indem es um
möglich ist die alten Beschwerden stehen zu lassen,
oder in ihrem wahren Werthe loekäuflich zu erklären,
und neben diesem die neuen Auflagen zu entheben;
daß aber diese Minorität glaube, das was man »on
den bisher zehndbaren Bürgern abfodern könne, dürfe
nicht als Loskaufuug, sondern nur als ein Opfer, auf
den Altar des Vaterlandes gelegt, begehrt werden
und folglich könne man auch dieses Opfer nicht auf
solche Berechnungen gründen, wie die Majorität nun
vorlege, besonders auch da er der Vollständigkeit und
Richtigkeit dieser Berechnungen nicht allen Glauben
beimessen könne. Also einzig aus dem Grundsaz. daß
wegen den neuen Auflagen die alten nicht abkäuflich
scmacht werden können, und der Staat doch etwas
für seine Erleichterungen, wegen der schuldigen Ent-
schädigung, bedarf, wagte ich, eins vom Hundert als
Opfer auf den Altar des Vaterlandes von allen Z«
heiidpflichtigen zu begehren.

Senat, 16. October.
Präsident: Bay.

^ Zwei Vorsiellungsschreiben, das eine von der
Munizipalität von Wiflisburg, gegen die Vertheilung
t>er Gemeindgüter, das andere von dem B. Abr. Is.
Mcymond, von Panterea, Kanton Leman, für diese
Vertheilung, und gegen die Beibehaltung des Unter,
schieds zwischen Gemeindbürgern und Hintersassen,
werden vorgelegt.

P fy ffe r legt im Namen einer Kommission über
bm Beschluß, welcher das Direktorium auffodert, die!

von dem Aufenthalt und Durchmarsch fränkischer Trnp-
pen brsouoerô belasteten Gemeinden, aus der Staats-
tafle ju unterstützen, soigindui Bericht vor:

Der Lirmwsaz, den bec Considérant aiigiebt, daß
aussceoroeuliiche D.schwerden von der ganzen Nân
gelragen werden sollen, isi ganz den G.uiidsatzen der
Gleichheit angemcfleu, andetsiits isi i» der gegenwar,
tigcn Resoiultvn nur von einer Unterstützung derer
^ememdeu die Rede, die durch Durchmarsch und Auf-
eulhail der fränkischen Truppe» ausscrordeiiliich de-

schwell sind; yc trist also i) nur die Gemeinden, du
durch ihre physische Lage einem zu starke» Drucke aus-
gesezl sind 2) diejenigen die vurch dnngciive Ke-
oüisluffe, und durch entschiedene Erschöpfung und Un-
vermogiichteil diese Lasicn ferner zu tragen ausser

Stand gesezl sind, und diese Unterstützung rcclamiren.
Dahin geht auch der Inhalt des Mefläge, welches das
Direktorium, in Vejug auf dies.« Gegenstand an den
grossen Racy erlassen, und dem dieser durch diese M
solution kiNjprochen hat. Der Patriotismus des Li-
rckrvriunis ist Ihnen Bürge, daß es von der Latitude,
d»e ihm diese Resolution ertheilt, keinen der Nation
nachtheiligea Gebrauch machen, und keinr Unterstützung
solchen Gemeinden gewähren wird, die sich ftanzöst»
Ich« Truppen durch conrrerevolutionaires Bettagen
zugezogen haben möchten. Nähere Bestimmungen
würden nicht wohl möglich seyn, und können am ve«

sien von der Regierung geschehen, die nähere Kennt-
«iß von der Lokalität und den Bedürfnissen hat. Die
Kommission trägt Ihnen daher einmüchig die Annahmt
des Beschlusses a».

Der Beschluß wird einmüthig angenommen.

Grosser Rath, 17 Oktober.
Präsident: Suter.

Gysend örser begehrt für die Saalinspektore»
des Senats, 3°°c> Fr. die einmüthig bewilligt werden.

Der 4. §. des Feodalrechtsgutachtens wird >»

Berathung gezogen.
Wyder will nicht in die Entstchungsart desZe-

henden eintretten, und nur erklären, daß er dieselben

als eine ebenso rechtmässige Schuld ansieht, wie jede

andere Schuld, welche der Staat in die Hände be-

kommen kann, daher glaubt er, dürfe der Aehmden
durchaus nicht auf andere Art aufgehoben werde,, als

so, daß wenigstens, wenn der Staat auf alle seine

eignen Zehenden Verzicht thut, er doch nicht noch eine

Schuldenlast durch die Entschädigung der Partikular-
zehendenbesitzer auf sich nehmen soll ; daher, weil nach

der Berechnung, welche Escher gestern vorlegte,
2 is2 vom Hundert erfoderlich find, um diese Entschä-
digungssumme zu liefern, jkimme er ganz dem Gute

achten der Minorität bei; er selbst bestzt zehendbave
Guter, und erklärt, daß er mit Freude diese klein«

Looskaufungssumme liefere, um sich von einer s»

starken Schuld damit zu besseien, wie der Zehenden war«

(Der Beschluß im 197. Stük.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert sieben und neunzigstes Stük.

Gesezgebung.
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(Fortsetzung.)
Hecht glaubt, überhaupt müsse hierbei als

Grundsatz angenommen werden, daß der Staat we-
der gewinnen noch verlieren soll, und da er über die

Berechnung, welche Escher gestern vorlegte, keine

Zweifel erheben kann, sondern dieselbe völlig gründlich
glaubt, so stimmt er aus voller Ueberzeugung dem

Majoritätsgutachtc« bei. Fischer glaubt, der Staat
soll nicht nur nicht verlieren, sondern auch etwas fur
seine eigenen Zehenden erhalte«, daher trägt er darauf
an, 5 vom Hundert des Werths der Güter als Los-
kaufungssumme zu bestimmen und glaubt, wen« die
Zehendbaren den Preist ihrer Güter mit dem der ze>

hendfreien Güter vergleichen, so werden fie noch Ur-
fache haben, mit dieser Loskaufungssumme zufrieden
zu seyn. Custor sagt: Das Volk, welcheswir vor-
zustellen die Ehre haben, liebt hauptsächlich drei Din-
ge, die Fr'eihcit, die Konstitution und die

Gerechtigkeit: nun entsteht allerforderst die Frage,
ob der Zehenden eine wahre Schuld sey oder aber
nicht; — ist er eine wahre Schuld, so soll sie billig
losgekauft, ist sie aber unrechtmäßig, so soll sie ohne
weiters aufgehoben werden: in allen möglichen Rük-
sichten nun zeigt sich mir der Zehenden als eine wahre
rechtmäßige Schuld, die durch Kauf, Erb oder
Schenkung in die Hànde der jetzigen Besitzer gekommen
in, und zudem ist der Zehenden bisher von allen Ze-
hendpflichtigen ohne alle Widerrede als eine wahre
allgemein anerkannte Schuld entrichtet worden. Wenn
nun der Staat auf alle seine eignen Zehenden Ver-
zicht thut, so ist er doch wahrlich großmüthig genug
und es wäre höchst ungerecht, ihm noch mehr aufbürden
zu wollen; da nun laut der gestern angehörten Be-
rechnung 2 r^2p. C. von allen zehendpflichtigen Gütern
erfoderlich ist, um die Zehendbesitzer zu entschädigen,
so stimme ich für das Gutachten.

Lscher anerkennt, daß das Gutachten der Com-
Mission nicht der strengsten Gerechtigkeit gemäß ist,
glaubt aber, daß die gegenwärtigen Umstände nicht
erlauben, der strengen Gerechtigkeit gemäß zu handeln
ohne in andern Rükstchten noch ungerechter zu seyn,
weil das vom grossen Rath angenommene Finanzsy-
stem ganz auf dem Grundsatz beruht, daß die Zehen-
den ohne ganzliche Entschädigung abgeschaft werden
sollen. Nun haben wir in ganz Helvetic» fur ungefähr
is« Millionen Zehenden; Hundert Millionen gehören,

dem Staat, diese schenkt er dahin, und entschädigt
sich selbst durch das schon angenommene Finanzsystem
dessen Grundsätze hierüber wir hier nicht mebr zu un
tersuchen haben; nun bleiben also die 28 Millionen
Partikularzehendcn zu entschädige» übrig; hier sehe
ich keinen Mittelweg, entweder muß dièse der Staat
entschädigen oder die bisher zehendpflichtigen Güter;
denn daß die Entschädigung statt haben soll, haben
wir schon lange anerkannt und festgesezt. Wollten
wir nun dem Staat diese Schuldenlast, oder auch
nur einen Theil derselben aufbürden? Bedenken wir
ein wenig die ganze Lage unsers Vaterlandes, seine
gänzliche Entblößung von nahen Hülfsquellen und die
traurigen Umstände eines Staats, der beinahe ganz
desorganisirt ist, und damit anfangen müßte, sich eine
so beträchtliche Schuldenlast aufbürde» zu lassen, untz
ich gestehe freimüthig, daß ich nicht begreife« kann,,
wie man mit wahrer Liebe für das Vaterland u«d
mit ächter Anhänglichkeit an die Grundsätze der Frei-
heit und unsrer Verfassung eine solche Foderung ma-
chen könnte! Wie billig hingegen ist nicht die Ver-
theilung dieser erfoderlichen Entschädigungssumme an
alle zehendpflichtigen Güter, und wie wenig haben sich
die Besitzer derselben hierüber zu beklagen, wenn sie

denken, daß nun der Werth ihrer Güter auf den der
zehendfreien erhöhet wird, welches ungefähr zz vom
Hundert j ihres Ankaufs betragen mag, und daß sie

diese ausserordentliche Werchserhöhung mit der unbe-
deutenden Summe von 2 ij2 erhalten können! Wenn
man allenfalls diese Lsskaufunzssumme herabmaàn
wollte, so bedenkt B. Repräsentanten daß da 2 Hz
p.C., 28 Millionen liefer» sollen, jedes Hs p. C. dem
Staat mehr als 5 Hs Millionen beträgt, und daß
also der Antrag der Minorität Euch vorschlägt, dem
Staat die Schuldenlast von l? Millionen zum Anfang
seines schwächlichen Ganges aufzubürden! — Fi-
schers Antrag hingegen kann ich eben s» wenig bei-
stimmen, da sich der Staat schon durch das Finanz-
system entschädigen wird, so bedarf er nicht doppelte
Entschädigung, und Schake anzulegen kann auch für
einmal nicht in den Grundsätzen der Staatsverwaltung
liegen, also stimme ich lediglich zum Majoritatsgut?
achten.

Fierz Host, wenn sich auch er oder einige andre
Mitglieder etwas ereifern und nicht so kaltblütig spre-
chen, wie seine Vorganger rühmlichst gethan haben,
daß man sich nicht darüber ärgern, sondern dieses

einzig dem Jntereße dieses Gegenstandes zuschreiben

werde; laut Eschers geMger Berechnung soll sich die
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Entschädigung?'summe auf 23 Millionen belauft», al--

lein hierin « no die Zchendcn der Kirchèn und Spit ler
begrisscn; und welche Gcrechtigleit w. re es nun, nur
einzelne Bürger diese Beschwerden wagen zu machen,
da "doch dies Gegenstände sind, welche jeder Bürger
zu unterhalten pflichtig ist. — Man sagt, dcrZchendeu
sei eine wahre Schuld — aber ich glaube nein; denn

wenn ich in der Gegend von Luzern herumwandie und
die noch waldigtcn und doch sonnenreichen Hügel be-

trachte, und denke, daß diese wie die Hügel des Le-

mans und des Zürchersces zu schönen Weinbergen
uwgeschaffen werden könnten, und ich denke es würde
einer kommen und diese Hügel bepflanzen wollen
würden wir nicht die Anecbietung mit Freude» anneh
men und es als eine Ungerechtigkeit ansehen, wenn
man dann diesen» die Beschwerde des Zchendcn aufie-
gen wollte? Man spricht von Schenkungen; das wer-
den wol solche seyn, wie diejenige des Pabsies war,
welcher dein König von Spanien das Königreich Ma-
rocco schenkte, ohne dieses je gekannt und noch weni-
ger selbst besessen zu haben! Sind nun aber die Ze-
hcnden keine Schuld, sondern nur eine Abgabe, wa-
rum sollte denn diese losgekauft werden, da andere
au ihre Statt kommen? ^icht als Loskaufung, son-
den» als Opfer auf den Altar des Vaterlandes, stimme
ich den» Gutachten der -Minorität bei.

Vetsch will alle die Entwiklungen über die Na-
tur des .Zehendcn, welche wir schon vor einigen Mo-
naten Herren, nicht wiederholen; die Frage bleibt
immer die nämliche: ist er ein wahres Eigenthum
oder aber eine ungerechte Last? Im ersten Fall ist die
vorgeschlagne Summe von 2 und ein m halben pr. Et
zu klein und sollte mit 5 oder 6 mulkiplizirt werden,
im lezrcrn Fall ist das Sümmchen zu groß und darf

Hierarchie noch die Oligarchie, noch Privaten etwas
durch Arglist, Betrug oder Gewaltthätigkeit an kck

g..bracht und durch Erb, Kauf oder Geschenk weiter»
wrpf.anzc hätten! — auf diese Weise könnten sich die

niederträchtigsten Gefalle und das ungerechteste erwor-
bene Gut lewyt den Gercchtigkeitsti'.el erwerben! —
Einen andern Beweis sucht mau darin, daß zehcnd-
bares Land unter diesen Umständen und also »volftiler
an sich gebracht würde, und folglich die jezigen Bc-
sitzer zu reich beschenkt würden, wenn man sie jezt

von dieser Schuld entladen wollte. — All.'!»
dieß ist ein schwankender unnatürlicher Beweis,
der sich nur auf die Umstände der Gervaltthatickcit
stüzt! welcher Unterthan durfte ohne Strafe Beweise
der Schuld des Zehendcn von seinem Oberherrn so-

der», wann er ein Stük Gut dem Chaos entzog, und

der gnädige Herr davon den Zehendcn fodcrte? —
Wenn man diesen Grundsaz anwenden wollte, so wär-
den wir in Labirinlhe verwickelt, und wir mnßteii da-

mit anfangen unsre menschliche Existenz und unsre

Freiheit z» erkaufen, denn oft kamen Menschen f»

gut als Landereien in Handel? Kam nicht alles in

Handel, Recht ;» Gewerben und dergleichen die

Menschheit entehrende Gegenstände mehr? Gellte
nun «lies dieses auch losgekauft werden? — Dann
sagt man uns noch, der Landmann gewinne zu

viel dabei und werde zu stark begünstigt; aber wie

übel berechnet ist diese Einwendung ist dieß nicht zur

Einwendung machen, was unsre wohlthatige ConD
tulion selbst will? Sie will die Bcdrüktcn znr Men-
schenwürde emporheben! Sie will Segen auf die mit
dem Fluch der Sclaven bedüngten Felder ausstreuen!
Sie will uns an Rechten und Pflichten gleich inachen!

Dann sagt man der Staat seye zu arm, um den Ze-

wohl vermindert werden. Der Zehenden ward schonchenden nnentgeldlich abzuschaffen: aber wem» dieser

von Moses für die Leviten errichtet, aber unter dem-Einwnrf beweisen soll, daß der Zehenden eine Schuld

Beding, daß sie sich ganz dem Lehrstande wiedmenchfcy, so verdient er keine Würdigung. Unsre Staats-
ms» ^nt,a>n Nelltnncien bciken sollen: alleincrnmilie wirv immer relvb aenim ienn. wenn sie El»-

des wechselseitigen Werths seyn; auch dürfen sie die

Freiheit des Menschen nicht vcrletzen noch künftigen
Generationen in ihren Menscheurechten vorgreifen.
Und »cie sehr sind nun die Umstände des Zehenden ge-

ändert; wo ist der Zehenden nur in der Hand des

Lehrsiaudks? wo erfüllen die Lehrer die icvitischcn
Pflichten, keine unbeweglichen Güter zu besitzen? »vie

wenig ist noch di "

Da nun der Zehenden nicht als eine Schuld bewiesen

werden kann, sondern sich als eine drückende Abgabe

zeigt, so verdient er geschwind und ohne schmerz-

hafte Nachwehen abgeschaft zu werden, da er d>e

würdigste und ärmste Menschenklaffe schon IabrlM-
derte lang niederbeugt! Erklärt sie also frei, B. (st

„ ' sczgeber, in diesem heilige» Tempel der Vcrmmch
lese ursprungliche Form vorhanden? diese Dienstleuce ehmaliger Oligarchen, von dieser

»md dieses altes müßte sich doch noch vorsmden, wem» drückenden Last! rechtfertigt nicht noch durch ch»

dieser erste Vertrag noch als eine Schuld anzusehen

Ware! — Nun sagt man aber, zu wettern» Beweis,
daß der Zchendcn durch Kauf, Erb oder Geschenk,
in die Hände von öffentlichen Anstalten oder Privaten
gelommen sey; — dieser Beweis ware hinlänglich,
wenn »»»an verauszusetzen hatte, daß nie weder die

Zwang eines beschwerlichen Äuskaufs die vcr-'btt

Tyrannei der durch die Constitutioi» zu Grabe gelrag-

ncn Hierarchie und Oligarchie! ich schiiesse also zum

Rapport der Minorität!

(Die Fortsetzung folgt.)
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